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&gt;s Abgeordneten der Land- und Stadt

 auf sechs Jahre gewählt (PrO 8 19)
Magistrat und die Stadtverordneten-
Sitzung (PrO 8 15), in Landkreisen
Die Zahl der Abgeordneten richtet

&gt; gsziffer: für jeden Kreis mit weniger
d ein Abgeordneter, mit über 35 000

nete gewählt. Erreicht die Zahl der
a werden drei Abgeordnete gewählt.
&gt;0 Einwohnern tritt ein Abgeordneter
^geordneten beträgt gegenwärtig 108.
:s Provinziallandtags ist jeder selb»
seiches, welcher das dreißigste Lebens-
bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet

 .der Provinz durch Grundbesitz oder

 i kann jedes Mitglied der Wahlver
bei dem Vorsitzenden des Wahlvor-
Beschlußsassung darüber steht dem

l Beschluß den Beteiligten innerhalb
werwaltungsgericht offen steht (PrO

'S Provinziallandtags
erfolgt durch den Oberpräsidenten

nindestens alle zwei Jahre und außer-
l r (PrO 8 25). Bisher ist die jährliche

&gt;gs, die öffentlich sind, jedoch unter
n können (PrO 8 28), finden statt
^wählten Vorsitzenden und auf Grund
) Geschäftsordnung (PrO 8 32, 33).

Provinziallandtags
 :: mdtags haben teils den Charakter
i: wen Entscheidungen. Lediglich Gut-
s. über alle die Provinz betreffenden

Staatsregierung überwiesen werden.
(Weht ihm dagegen zu über die gesetz-
- n der Provinz bestimmten Gegen-

Haushaltsplanes, Verwaltung und
: des Provinzialverbandes, Aufnahme

l Provinzialabgaben, wie überhaupt
reffen der Provinz. Ferner wählt
ne ihm zugeordneten obern Beamten


